
ListM
Arbeitsversion



324ANHÄNGE

Verordnung (EG)  
Nr. 1210/2003 des Rates

vom 7. Juli 2003

über bestimmte spezifische Beschränkungen in den wirtschaftlichen  
und finanziellen Beziehungen zu Irak und zur Aufhebung der  
Verordnung (EG) Nr. 2465/1996

ABl. L 169/6 vom 8. Juli 2003

- AUSZUG - 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf  
die Artikel 60 und 301,

gestützt auf den Gemeinsamen Standpunkt 2003/495/GASP zu Irak und zur Aufhebung der 
Gemeinsamen Standpunkte 1996/741/GASP und 2002/599/GASP, auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Maßgabe der Resolution 661 (1990) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und 
der sich daran anschließenden einschlägigen Resolutionen, insbesondere der Resolution 986 
(1995), verhängte der Rat ein umfassendes Handelsembargo gegen Irak. Dieses Embargo ist 
zurzeit in der Verordnung (EG) Nr. 2465/96 des Rates vom 17. Dezember 1996 über die Unter-
brechung der wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und Irak1 festgelegt.

(2) In seiner Resolution 1483 (2003) vom 22. Mai 2003 hat der Sicherheitsrat beschlossen, dass 
die Verbote in Bezug auf den Handel mit Irak und die Bereitstellung von Finanzmitteln oder 

1  ABl. L 337 vom 27.12.1996, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 208/2003 der Kommission 
(ABl. L 28 vom 4.2.2003, S. 26).
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wirtschaftlichen Ressourcen für Irak — von einigen Ausnahmen abgesehen — nicht länger 
angewandt werden sollten.

(3) Mit Ausnahme des Verbots der Ausfuhr von Waffen und damit verbundenem Gerät nach 
Irak sieht die Resolution die Aufhebung der umfassenden Handelsbeschränkungen und 
stattdessen die Anwendung spezifischer Beschränkungen für die Einnahmen aus den Export-
verkäufen von Erdöl, Erdölprodukten und Erdgas aus Irak sowie für den Handel mit irakischen 
Kulturgütern vor, um eine sichere Rückgabe dieser Güter zu ermöglichen.

(4) Die Resolution sieht weiter vor, dass bestimmte Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, 
insbesondere des früheren Präsidenten Saddam Hussein und anderer hoher Amtsträger seines 
Regimes auf Beschluss des gemäß Ziffer 6 der Resolution 661 (1990) eingesetzten Ausschusses 
des Sicherheitsrates eingefroren werden sollten und dass diese Gelder anschließend in den 
Entwicklungsfonds für Irak überführt werden sollten.

(5) Damit die Mitgliedstaaten den Transfer der eingefrorenen Gelder, wirtschaftlichen 
Ressourcen und Erlöse aus wirtschaftlichen Ressourcen in den Entwicklungsfonds für Irak 
veranlassen können, sollte vorgesehen werden, dass die betreffenden Gelder und wirtschaftli-
chen Ressourcen freigegeben werden.

(6) Die Resolution sieht vor, dass alle Exportverkäufe von Erdöl, Erdölprodukten und Erdgas 
aus dem Irak sowie die Erlöse aus solchen Verkäufen weder Gerichtsverfahren noch irgendei-
ner Form von Pfändung, Forderungspfändung oder Zwangsvollstreckung seitens der Personen 
unterliegen sollten, die Ansprüche gegen Irak geltend machen. Diese vorübergehende Maß-
nahme ist zur Unterstützung des wirtschaftlichen Wiederaufbaus Iraks und der Umschuldung 
erforderlich, die dazu beitragen, der von der derzeitigen Situation in Irak ausgehenden Bedro-
hung für Frieden und Sicherheit im gemeinsamen Interesse der internationalen Gemeinschaft 
und insbesondere der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten entgegenzuwirken.

(7) Der Gemeinsame Standpunkt 2003/495/GASP sieht eine Änderung der derzeitigen 
gemeinschaftlichen Regelung vor, um diese an die UNSC-Resolution 1483 (2003) anzupassen.

(8) Diese Maßnahmen fallen in den Geltungsbereich des Vertrags, und daher ist insbesondere 
zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen ein Rechtsakt der Gemeinschaft erforderlich, 
um die einschlägigen Beschlüsse des Sicherheitsrates umzusetzen, soweit sie das Gebiet der 
Gemeinschaft betreffen. Im Sinne dieser Verordnung gilt als Gebiet der Gemeinschaft die 
Gesamtheit der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten, auf die der Vertrag nach Maßgabe seiner 
Bestimmungen Anwendung findet.

(9) Um innerhalb der Gemeinschaft ein Höchstmaß an Rechtssicherheit zu erreichen, sollten 
die Namen und übrigen sachdienlichen Angaben zu den von den UN-Behörden benannten 
natürlichen oder juristischen Personen, Gruppen oder Organisationen, deren Gelder und 
wirtschaftliche Ressourcen eingefroren werden sollen, öffentlich bekannt gemacht und sollte 
ein Verfahren zur Änderung dieser Liste innerhalb der Gemeinschaft festgelegt werden.
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(10) Aus Gründen der Zweckmäßigkeit sollte die Kommission ermächtigt werden, die Anhänge 
dieser Verordnung zu ändern, in denen die Kulturgüter sowie die Personen, Einrichtungen 
und Organisationen, deren Gelder und wirtschaftliche Ressourcen einzufrieren sind, sowie die 
Liste der zuständigen Behörden aufgeführt sind.

(11) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sollten gegebenenfalls ermächtigt werden, 
die Einhaltung dieser Verordnung sicherzustellen.

(12) Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten einander über die aufgrund dieser 
Verordnung ergriffenen Maßnahmen unterrichten und andere sachdienliche Informationen 
austauschen, die ihnen im Zusammenhang mit dieser Verordnung vorliegen; sie sollten mit 
dem durch die UNSC-Resolution 661 (1990) eingesetzten Ausschuss zusammenarbeiten, 
insbesondere durch Übermittlung von Informationen.

(13) Die Mitgliedstaaten sollten Vorschriften über Sanktionen für Verstöße gegen die Bestim-
mungen dieser Verordnung erlassen und ihre Anwendung sicherstellen. Diese Sanktionen 
sollten wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.

(14) Da die in der Verordnung (EG) Nr. 2465/1996 vorgesehenen umfassenden handelspoliti-
schen Maßnahmen durch die mit der vorliegenden Verordnung eingeführten spezifischen 
Handelsbeschränkungen ersetzt werden und mit der vorliegenden Verordnung Maßnahmen 
zum Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen eingeführt werden, die eine 
unverzügliche Umsetzung durch die Wirtschaftsbeteiligten erfordert, muss sichergestellt 
werden, dass mit Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung bei Verstößen Sanktionen 
verhängt werden können.

(15) Im Interesse der Klarheit sollte die Verordnung (EG) Nr. 2465/1996 in ihrer Gesamtheit 
aufgehoben werden.

(16) Die Verordnung (EWG) Nr. 3541/92 des Rates vom 7. Dezember 1992 zum Verbot der 
Erfüllung irakischer Ansprüche in Bezug auf Verträge und Geschäfte, deren Durchführung 
durch die Resolution 661 (1990) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und mit ihr in 
Verbindung stehende Resolutionen berührt wurde, sollte in Kraft bleiben —
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

[…]

Artikel 3

(1) Es ist untersagt, irakische Kulturgüter und andere Gegenstände von archäologischer, 
historischer, kultureller, besonderer wissenschaftlicher und religiöser Bedeutung, einschließ-
lich der in Anhang II aufgelisteten Gegenstände,

a) in das Gebiet der Gemeinschaft einzuführen oder zu verbringen,
b) aus dem Gebiet der Gemeinschaft auszuführen oder zu verbringen und
c) mit ihnen zu handeln,

i) wenn sie illegal von irakischen Orten entfernt wurden, insbesondere, wenn diese 
Gegenstände entweder Teil öffentlicher Sammlungen sind, die in den Bestandsver-
zeichnissen von irakischen Museen, Archiven oder besonderen Sammlungen von 
Bibliotheken oder aber in den Bestandsverzeichnissen religiöser Einrichtungen 
Iraks aufgeführt sind, oder

ii) ein begründeter Verdacht besteht, dass die Kulturgüter ohne Zustimmung des 
rechtmäßigen Besitzers aus Irak oder aber unter Verstoß gegen die einschlägigen 
irakischen Gesetze und Bestimmungen aus Irak verbracht wurden.

(2) Dieses Verbot gilt nicht, wenn nachgewiesen wird, dass

a) die Kulturgüter vor dem 6. August 1990 aus Irak ausgeführt wurden, oder
b) die Kulturgüter den irakischen Einrichtungen gemäß dem in Absatz 7 der UNSC- 

Resolution 1483 (2003) beschriebenen Ziel der sicheren Rückgabe zurückgegeben werden.

[…]
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ANHANG II

Liste der Waren nach Artikel 3

ex KN-Code Warenbeschreibung

9705 00 00
9706 00 00

1.

Mehr als 100 Jahre alte archäologische Gegenstände aus
∙ Grabungen und archäologischen Funden zu Lande oder unter Wasser,
∙ archäologischen Stätten,
∙ archäologischen Sammlungen

9705 00 00
9706 00 00

2.
Bestandteile von Kunst- und Baudenkmälern oder religiösen Denkmälern, die aus 
deren Aufteilung stammen und älter sind als 100 Jahre

9701 3.
Bilder und Gemälde, die nicht unter die Kategorie 3A oder 4 fallen, die vollständig 
von Hand und auf allen Stoffen hergestellt sind, älter als 50 Jahre und nicht ihren 
Urhebern gehörend

9701 3A.
Aquarelle, Gouachen und Pastelle, die vollständig von Hand auf allen Stoffen 
hergestellt sind, älter als 50 Jahre und nicht ihren Urhebern gehörend

6914
9701

4.

Mosaike, die vollständig von Hand und aus allen Materialien hergestellt sind und 
nicht unter die Kategorie 1, oder 2 fallen und Zeichnungen, die vollständig von 
Hand und auf allen Stoffen hergestellt sind, älter als 50 Jahre und nicht ihren 
Urhebern gehörend

Kapitel 49
9702 00 00
8442 50 99

5.
Original-Radierungen, -Stiche, -Serigrafien und -Lithografien und lithografische 
Matrizen sowie Original-Plakate, älter als 50 Jahre und nicht ihren Urhebern 
gehörend

9703 00 00 6.
Nicht unter die Kategorie 1 fallende Originalerzeugnisse der Bildhauerkunst und 
Kopien, die auf dieselbe Weise wie das Original hergestellt worden sind, älter als 
50 Jahre und nicht ihren Urhebern gehörend
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3704
3705
3706
4911 91 80

7.
Fotografien, Filme und die dazugehörigen Negative, älter als 50 Jahre und nicht 
ihren Urhebern gehörend

9702 00 00
9706 00 00
4901 10 00
4901 99 00
4904 00 00
4905 91 00
4905 99 00
4906 00 00

8.
Wiegendrucke und Handschriften, einschließlich Landkarten und Partituren,  
als Einzelstücke oder Sammlung, älter als 50 Jahre und nicht ihren Urhebern 
gehörend

9705 00 00
9706 00 00

9. Bücher, die älter sind als 100 Jahre, als Einzelstücke oder Sammlung

9706 00 00 10. Gedruckte Landkarten, die älter sind als 200 Jahre

3704
3705
3706
4901
4906
9705 00 00
9706 00 00

11. Archive aller Art, mit Archivalien, die älter sind als 50 Jahre, auf allen Trägern

9705 00 00 12.

a) Sammlungen im Sinne des Urteils des Gerichtshofes in der Rechtssache 252/842 
und Einzelexemplare aus zoologischen, botanischen, mineralogischen oder 
anatomischen Sammlungen

b) Sammlungen im Sinne des Urteils des Gerichtshofes in der Rechtssache 252/84 
von historischem, paläontologischem, ethnografischem oder numismatischem 
Wert

9705 00 00
Kapitel 86-89

13. Verkehrsmittel, die älter sind als 75 Jahre

2  Sammlungsstücke im Sinne der Position 97.05 des Gemeinsamen Zolltarifs sind Gegenstände, die geeignet sind, in 
eine Sammlung aufgenommen zu werden, das heißt Gegenstände, die verhältnismäßig selten sind, normalerweise 
nicht ihrem ursprünglichen Verwendungszweck gemäß benutzt werden, Gegenstand eines Spezialhandels außerhalb 
des üblichen Handels mit ähnlichen Gebrauchsgegenständen sind und einen hohen Wert haben.
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14.

Sonstige, nicht unter den Kategorien 1 bis 13 genannte Antiquitäten,
a) die 50 bis 100 Jahre alt sind:

Kapitel 95 ∙ Spielzeug, Spiele

7013 ∙ Glaswaren

7114 ∙ Gold- und Silberschmiedewaren

Kapitel 94 ∙ Möbel

Kapitel 90 ∙ Optische, fotografische und kinematografische Instrumente

Kapitel 92 ∙ Musikinstrumente

Kapitel 91 ∙ Uhrmacherwaren und Teile davon

Kapitel 44 ∙ Holzwaren

Kapitel 69 ∙ Keramische Waren

5805 00 00 ∙ Tapisserien

Kapitel 57 ∙ Teppiche

4814 ∙ Papiertapeten

Kapitel 93 ∙ Waffen

9706 00 00 b) Antiquitäten, mehr als 100 Jahre alt




